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Wichtige Telefonnummern  
Polizei-Notruf – Tel. 110 
Rund um die Uhr erreichbar - anrufen sollte, wer Opfer oder Zeuge 
einer Straftat wird  
Rettungsdienst – Tel. 112 
Rettungsdienst und Feuerwehr in akuten Notfällen   
Sperrnotruf für Karten – Tel. 116 116 
Notruf für Sperrung von Bankkarten, Kreditkarten, SIM-Karten, neuen 
Personalausweis, Krankenversicherungskarten usw.  
Giftnotruf für Bayern – Tel. 089/19240 
Bei Vergiftungen unter Umständen die erste Anlaufstelle, um lebens-
bedrohliche Zustände zu verhindern  
Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie – Tel. 09161/873571 
Beratung bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisensituationen 
Mo. – Fr. 8.00-17.00 Uhr  
Krisendienst Mittelfranken – Tel. 0911/42 48 55 - 0  
Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen –  
Zentrale Rufnummer für Mittelfranken  
TelefonSeelsorge – Die Anrufe sind kostenlos! 
Telefon (08 00) 1 11 01 11 und (08 00) 1 11 02 22 
Träger: Beide christl. Kirchen in Deutschland, die Evang. Kirche 
(www.ekd.de; www.diakonie.de) und die Kath. Kirche (www.dbk.de).  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – Tel. 116 117 
In Notfällen an Wochenenden und Feiertagen sowie nachts erreichbar   

Zahnärztlicher Notfalldienst im Landkreis 
(www.notdienst-zahn.de)  
09.07./           Dr. Henrike Wolf, Neumühlenweg 9,     
10.07.2022    91438 Bad Windsheim, Tel. 09841/3467 
 
 
 

Apotheken-Bereitschaftsdienst im Notdienstkreis 572133 
 
09.07.2022    Vitalo-Apotheke, Anton-Bruckner-Str. 2,  
                     91315 Höchstadt (Aisch), Tel. 09193/7575 
 
10.07.2022    Storchen-Apotheke, Hauptstr. 21,  
                     91486 Uehlfeld, Tel. 09163/1221 
 
11.07.2022    Adler-Apotheke, Neustädter Str. 9,  
                     91462 Dachsbach, Tel. 09163/997077 
 
12.07.2022    Apotheke A3, Im Gewerbepark 4,  
                     91093 Heßdorf, Tel. 09135/720820 
 
13.07.2022    Hirsch-Apotheke, Bamberger Str. 40,  
                     96172 Mühlhausen, Tel. 09548/260 
 
14.07.2022    Apotheke Weisendorf, Höchstadter Str. 4 b,  
                     91085 Weisendorf, Tel. 09135/7271898 
 
15.07.2022    Aischpark-Apotheke, Kieferndorfer Weg 58 b,  
                     91315 Höchstadt (Aisch), Tel. 09193/5028250 
 
16.07.2022    Kapuziner-Apotheke, Hauptstr. 28,  
                     91315 Höchstadt (Aisch), Tel. 09193/8140 
 
17.07.2022    Paracelsus-Apotheke, Hauptstr. 35,  
                     91315 Höchstadt (Aisch), Tel. 09193/8305 
 
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
https://tierarztnotdienst-mittelfranken.de  
 
Redaktion/Anzeigenverwaltung 
 
Fr. Müller, Tel. 09163 999 014, mitteilungsblatt@vguehlfeld.de 

Red.schluss: immer eine Woche vor Erscheinung, Mittwoch, 12:00 Uhr
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Einwohnermeldeamt und Passamt der VG geschlossen  
Wir weisen darauf hin, dass Einwohnermeldeamt und Passamt am Montag, den 11. Juli 2022 vormittags  

wegen einer internen Schulung geschlossen sind. 
Wir bitten um Verständnis.

Der Ferienpass ist da! 
 
Endlich ist es soweit, der neue Ferienpass 2022 ist da, mit tollen 
und spannenden Angeboten für Kinder und Jugendliche aus 
unserem Landkreis. 
Kosten: 
Der Ferienpass kostet 4,00 € und ist ab dem dritten Kind der 
Familie kostenfrei. 
Ausgabestellen: 
Schulen, Landratsamt, Städte, Markt- und 
Gemeindeverwaltungen, Sparkassen, Raiffeisenbanken und 
Büchereien. 
Gültig: 
Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres. 
Herausgeber: 
Landkreis Neustadt a.d.Aisch–Bad Windsheim, Landrat Helmut 
Weiß 

Verantwortlich: 
Kommunale Jugendarbeit, Kathrin Walter 
Auskunft: 
unter 09161 – 92 2582 
Angebote: 
Besucherangebot in und um unseren Landkreis, Schwimmbäder 
bis zu dreimal kostenfrei besuchen, Kindertheater, Tagesfahrten 
zu verschiedenen Ausflugszielen, Erlebnis auf dem Bauernhof 
und noch vieles mehr... 

 
Also, schnell los und einen Ferienpass 2022 holen! 

 
Der Ferienpass kann ab sofort bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld, Zimmer-Nr. EG 2 bei Fr. Müller, und bei den Gemeinden 
Dachsbach und Gerhardshofen zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten abgeholt werden. 
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Erreichbarkeit - Kirchliche  
Allgemeine Sozialarbeit (KASA)  

 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen ab so-
fort in den Räumlichkeiten der Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld, Rosenhofstraße 6 in 91486 Uehlfeld zur Verfügung. 
 
Persönlich erreichen Sie uns dort donnerstags von 8:30 Uhr – 
12:00 Uhr. 
 
Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail 
einen Termin! 
- Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen Corona-Hygiene-
Vorschriften - 
 
kasa-uehlfeld@dw-nea.de 
 
T 0160 966 386 07 
 

Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit ist die erste Anlaufstelle 
in sozialen Notlagen aller Art. Die KASA berät und unterstützt 
Hilfesuchende in unterschiedlichsten Problemlagen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der 
Schweigepflicht und beraten unabhängig von Nationalität 
und Kirchenzugehörigkeit. 
 
 
 

Bayerisches Landesamt 
für Steuern 

 
 
Neuregelung zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ab 
1. Januar 2023 
Kostenfreier Online-Vortrag des Bayerischen Landesamtes für 
Steuern zur Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz 
Die Umsatzbesteuerung bei der öffentlichen Hand wurde in § 
2b Umsatzsteuergesetz (UStG) neu geregelt und ist spätestens 
ab dem 1. Januar 2023 verpflichtend auf alle juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts anzuwenden. 
Aus diesem Anlass bietet das Bayerische Landesamt für Steuern 
inhaltsgleich zu 2021 einen weiteren kostenfreien Online-Vortrag 
zu den Grundzügen der Umsatzbesteuerung bei öffentlich-
rechtlichen Rechtsträgern via öffentlichem Live-Stream an. Bei 
Interesse haben Sie die Möglichkeit den Vortrag wahlweise am 
27. Juli 2022 um 15:00 Uhr oder am 21. September 2022 um 15:00 
Uhr zu besuchen. Bitte beachten Sie, dass für eine Teilnahme 
eine Registrierung bis zwei Tage vor dem jeweiligen Sendetermin 
unter https://www.Steuer.Bayern.de/USt2b erforderlich ist. 

Der Vortrag richtet sich vor allem an diejenigen, die sich aufgrund 
der Neuregelung erstmals mit der Umsatzbesteuerung kleiner 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts befassen müssen 
und keine Gelegenheit hatten, am Vortrag in 2021 teilzunehmen. 
Dies betrifft beispielsweise öffentlich-rechtliche 
Genossenschaften (wie z. B. Jagdgenossenschaften), öffent-
lich-rechtliche Stiftungen, Pfarrgemeinden oder auch kleine 
Gemeinden, ohne dass es sich hierbei um eine abschließende 
Aufzählung handelt. 
Ziel des ca. einstündigen Vortrags ist es, einen ersten Überblick 
zur neuen Rechtslage zu vermitteln, die spätestens ab dem 1. 
Januar 2023 gilt. Hierzu werden im Vortrag zunächst die 
Grundzüge des neuen § 2b UStG erläutert und Vergleiche zur 
bisherigen Rechtslage gezogen. Anschließend werden die 
Grundlagen weiterer in diesem Zusammenhang relevanter 
Vorschriften, (wie etwa die Kleinunternehmerregelung, der 
Vorsteuerabzug oder Leistungsbezüge aus dem Ausland) kurz 
vorgestellt. 
 
Das Bayerische Landesamt für Steuern freut sich auf Ihren 
Besuch!

Pressemitteilung  
des Landratsamtes 

Neustadt a.d. Aisch-
Bad Windsheim 

 
 
Einladung zum Vortrag „Cybersicherheit“ mit Cem Karakaya 
In der realen Welt ist die Identität einer Person unveränderbar 
und wird durch amtliche Dokumente belegt. Im Internet ist diese 
Identität jedoch weniger greifbar. 
Einige digitale Daten wie Kennwörter, Kontonamen, 
Benutzernamen und Anmeldedaten sind nicht unbedingt 
Bestandteil der rechtlichen Identität einer Person. 
Dennoch können diese Daten zur Identifizierung genutzt werden 
und den Zugriff auf andere private Daten ermöglichen. Laut 
Statistik wird alle drei Sekunden eine Identität gestohlen. Der 
durchschnittliche Verlust pro Opfer liegt etwa bei 5000 $. 
Wenn ein Identitätsdieb ein Verbrechen begeht und gegenüber 
den Strafverfolgungsbehörden Ihren Namen angibt, müssen 

Sie gegebenenfalls mit Strafanzeigen und Verurteilungen rech-
nen. Social Engineers spionieren das persönliche Umfeld ihres 
Opfers aus, täuschen Identitäten vor oder nutzen 
Verhaltensweisen wie Autoritätshörigkeit aus, um geheime 
Informationen oder unbezahlte Dienstleistungen zu erlangen. 
Größter Schwachpunkt ist der Mensch und die größte 
Schwachstelle sind die Mitarbeiter. Für die menschliche Firewall 
gibt es leider kein Upgrade! Eine Frage lautet auch, ob unsere 
Kennwörter (Passwort) sicher sind. Laut einer Statistik schreiben 
50 % der Befragten ihre Kennwörter auf, 66 % geben ihr Passwort 
einem Kollegen und 90 % geben ihr Passwort für einen Kaffee 
oder einen einfachen Stift heraus. Kenntnisse über die Tricks und 
Betrugsmethoden, mit denen es Diebe auf Ihre persönlichen 
Informationen abgesehen haben, können erheblich dabei hel-
fen, Identitätsdiebstahl und Social Engineering zu verhindern. 
Sie können sich dagegen schützen! 
Die Veranstaltung findet am 19. Juli 2022 um 19:00 Uhr im 
Bayernlab, Bamberger Str. 48 in Neustadt a.d.Aisch statt. Parallel 
wird die Veranstaltung als Hybridveranstaltung durchgeführt. 
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Das heißt, die Veranstaltung wird live gestreamt. 
Der Vortrag kostet 5,- €. Anmeldung und Informationen unter 
 
www.businessforumneabw.de/event-buchen/ 
 
 
Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit: 
�   die Netzwerker e.V. 
�   Bayernlab Neustadt/Aisch 
�   Gemeinnütziger Verein zur Förderung der staatlichen 
     Berufsschulen in Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim e.V. 
�   Wirtschaftsförderung des Landkreises 
 

Referent 
Cem Karakaya stammt gebürtig aus der Türkei. Nach einer 
Ausbildung als Polizist studierte er vier Jahre an der Polizei-
Akademie in Ankara für eine Laufbahn im gehobenen Dienst. 
Danach stieg er bei der Interpol ein, wo er unter anderem für 
die Abteilung auswärtige Angelegenheiten und zwei Jahre als 
Generalsekretär der Internationalen Polizei Vereinigung (IPA) 
für die türkische Sektion tätig war. Später wechselte er in den 
Bereich „Neue Medien und Internetkriminalität“. Seit 2008 ist er 
der IPA-Sekretär der Verbindungsstelle München und hier auf 
Cybercrime und Prävention spezialisiert. Nebenberuflich ist 
Karakaya zu dem Thema auch als Berater und Speaker tätig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beitrittserklärung 

Gerne trete ich dem Förderverein der Veit-vom-Berg Schule Uehlfeld bei. 

Der Jahresbeitrag in Höhe von   12 Euro oder  von ________Euro kann 

von meinem Konto widerruflich abgebucht werden. 

Oder: Ich unterstütze den Verein mit einer einmaligen Spende in Höhe von _______ 

Euro, die von meinem Konto abgebucht werden dürfen. 

Name, Vorname: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________ 

Straße:  ____________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________ 

Email:   ____________________________________________________ 

Bank:   ____________________________________________________ 

IBAN:   ____________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift: ________________________________________________ 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ehemalige 
und Freunde der Veit-vom-Berg-Schule. 
Wir haben für unsere Schule einen Förderverein gegründet und 
würden uns sehr freuen, wenn Sie/Du Mitglied in diesem wirst. 
Unser Förderverein soll zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften und 

Schulveranstaltungen mitgestalten. Besondere Aktivitäten und 
Projekte fördern und noch vieles mehr. Um ein Lernen mit Spaß 
und Neugier zu ermöglichen und in unserer Schule Gemein-
schaft zu leben, brauchen wir Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung. Werden Sie ein Teil unserer Schulfamilie. 
 
Unsere erste alljährliche Hauptversammlung mit allen Mitgliedern 
findet am Montag, den 18. Juli 2022 um 18 Uhr in der Aula der 
Schule statt. 
 
Wenn Sie Mitglied unseres Fördervereins werden möchten, wer-
fen Sie die Beitrittserklärung einfach in den Briefkasten der Schule. 

 

Schulen
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Fundsache 
 
In der KW 25 wurde auf dem Gehweg vor dem Kindergarten eine Herren-Vliesjacke Größe 2XL, schwarz gefunden.  
Die Fundsache kann während der Öffnungszeiten im Rathaus Dachsbach abgeholt werden. 
 
In der KW 24 (Marktsonntag) wurde auf der Bank neben dem Grill eine Kleinkindermütze rosa mit Nackenschutz, Größe 
50/51 gefunden.  
Die Fundsache kann während der Öffnungszeiten im Rathaus Dachsbach abgeholt werden. 

Amtl. Bekanntmachungen des Marktes Dachsbach
Telefon 09163/429, Telefax 09163/7354, E-Mail: dachsbach@vg-uehlfeld.de, www.dachsbach.de

Einladung zu einer Sitzung des  
Marktgemeinderates Dachsbach 

am Freitag, den 08.07.2022 um 19:30 Uhr 
Rathaus Dachsbach 

 
Tagesordnung 
- öffentlich - 
1.   Aktuelle Bekanntmachungen 
2.   Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 
3.   Bekanntmachungen aus dem nichtöffentlichen Teil der letz-

ten Sitzung 
4.   Abwägungsbeschluss für die Einbeziehungssatzung 

"Ortsabrundung Traishöchstädt Südwest" 
5.   Satzungsbeschluss für die Einbeziehungssatzung 

"Ortsabrundung Traishöchstädt Südwest" des Marktes 
Dachsbach 

6.   Antrag auf Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 1 "Am Haller" zur Errichtung eines 
Doppelstabmattenzaunes mit Natursteinsockel auf Flur-Nr. 
452/2 Gem. Rauschenberg, Am Haller 51 

7.   BA Neubau einer Getreidelagerhalle und eines 
Bürogebäudes auf Flur-Nr. 324/1 der Gem. Dachsbach, 
Traishöchstädter Weg 5 - Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 7 

8.   Nutzungsänderung von Wohnraum zur Erweiterung von 
dem bestehenden Friseursalon auf Flur-Nr. 981/6 der Gem. 
Dachsbach, Schreibergasse 9a 

9.   Barmherzige Brüder Gremsdorf - Antrag auf Gewährung ei-
nes freiwilligen Zuschusses für das Jahr 2022 

10. SG Dachsbach - Antrag auf Straßensperrung anlässlich des 
Grillfestes 

11. Vereine Oberhöchstädt - Antrag auf Straßensperrung In der 
Höll anlässlich des Dorffestes 

12. Wünsche und Anfragen 
 
 
Vor Beginn der Sitzung haben Bürgerinnen und Bürger u.a. die 
Möglichkeit, Fragen, Anregungen oder Wünsche an das 
Gremium zu richten. 
An den öffentlichen Teil der Sitzung schließt sich ein nicht öffent-
licher Teil an. Zum öffentlichen Teil ist die Bevölkerung herzlich 
eingeladen. 
 
Zugangsbeschränkungen bestehen nicht. Wir empfehlen je-
doch, in Innenräumen eine medizinische Schutzmaske oder 
FFP2-Maske zu tragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markt Dachsbach 
Peter Kaltenhäuser, 1. Bürgermeister 

Schulsanitäterausbildung an der  
Veit-vom-Berg-Grund- und Mittelschule  
 
Ein Mädchen und sechs Jungen haben erfolgreich die 
Schulsanitäterausbildung an der Veit-vom-Berg-Grund- und 
Mittelschule abgeschlossen. „Die Kinder werden in der Pause 
eingesetzt und bei Schulveranstaltungen“, freute sich Rektorin 
Silke Schür über das hochmotivierte Nachwuchsteam.  
Fünf Wochen lang sind die Absolventen des Erste-Hilfe-Kurses 
jeden Montag freiwillig länger in der Schule geblieben, um von 
Uwe Ficht, ausgebildetem Sanitäter, zu lernen, wie sie kleine 
Wunden versorgen, wie sie mit einer bewusstlosen Person um-
gehen sollen, wie sie einen Notruf absetzen und wie die stabile 
Seitenlage ausgeführt wird. Auch der neue Rettungsrucksack 
der Schule mit Sauerstoffmessgerät, Verbandszeug und 
Rettungsdecke Ficht, der seit 30 Jahren als ehrenamtlicher Erste-
Hilfe-Ausbilder tätig ist, zeigte sich erfreut über die wissbegierigen 
Kinder und wird sie weiter bei ihrem Einsatz in der Praxis begleiten.  
 
 

Foto von Silke Schür; links oben: Lea Knoblich, Ausbilder Uwe 
Ficht, Syla Hasanaj, Manuel Dreßler, Hannes Detzel; 
links unten: Sulejman Kadirić, Mark Chukanov, Yanis Gürüz 
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Amtliche Bekanntmachungen des Marktes Uehlfeld
Telefon 09163/9990-0, Telefax 09163/9990-33, E-Mail: uehlfeld@vg-uehlfeld.de, www.uehlfeld.de

 

S T E L L E N A N G E B O T 
 

Der Schulverband Uehlfeld sucht für die Veit-vom-Berg-Schule Uehlfeld 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine/n Hausmeister/in (w/m/d) 
(Vollzeit mit 39,00 Wochenstunden, unbefristet). 

 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: 

- Überwachung der Haus-, Treppen-, und Straßenreinigung; 
- Pflege der Außenanlagen insb. Schulsportplatz und Grünanlagenpflege; 
- Winterdienst; 
- Betreuung technischer Anlagen; 
- Durchführung kleinerer Reparaturen (Haustechnik); 
- Busaufsicht. 

 

Was wir Ihnen bieten:  

- Eine vielseitige Tätigkeit, bei der Sie selbständig agieren können; 
- Eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) 

Jahressonderzahlung und jährliche Leistungsprämie; 
 

Wir suchen eine engagierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit und erwarten 
Aufgeschlossenheit für die vielfältigen Aufgabenbereiche, handwerkliches Geschick und 
Teamgeist. 
 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 17. Juli 2022 an den 

Schulverband Uehlfeld, z.Hd. des Vorsitzenden Herrn Stöcker, Rosenhofstr. 6, 91486 Uehlfeld, 

erbeten. Gerne auch per E-Mail, ausschließlich im pdf Format an stoecker@vg-uehlfeld.de. Für 

weitere Informationen steht Ihnen der Vorsitzende Herr Stöcker unter Tel.: 09163/9990-0 zur 

Verfügung. Nähere Informationen zum Schulverband Uehlfeld finden Sie auf der Homepage unter 

www. Markt Uehlfeld, 

sowie zum Datenschutz finden Sie auch auf der Homepage unter www.uehlfeld.de. 

Fundsache 
 
In der KW 23 wurde in der Rosenhofstraße ein schwarzes Herren-Fahrrad gefunden. Die Fundsache kann während der 
Öffnungszeiten im Rathaus Uehlfeld abgeholt werden. 
 

Spielerisch-spannende  
Storchen-Exkursion 

 
Am Samstag, 9. Juli 2022, findet in der Storchen-Hauptstadt 
Uehlfeld eine spannende Exkursion zum Thema Storch statt. 
Sie richtet sich an Kinder, aber auch an Familien und 
Erwachsene und wird von der Storchen-Expertin und 
Diplombiologin Monika Nunn durchgeführt. Die Teilnehmer 
erfahren alles Wissenswerte rund um den Storch spielerisch 
verpackt.  
Was frisst der Storch eigentlich? Wie viele Eier legt er und wie 
zieht er seine Jungen auf? Was macht der Storch im Winter? 
Warum klappert er manchmal mit dem Schnabel? Diese und 
weitere Fragen werden bei dieser Exkursion zum Thema 
"Storch" behandelt. 

Los geht‘s um 10 Uhr am Parkplatz vor dem Rathaus, 
Rosenhofstr. 6.  Das Ende ist für 12.30 Uhr vorgesehen. 
 
Die Umweltbildungsaktion ist Teil der Jubiläumsveranstaltungen 
„20 Jahre Lokale Aktionsgruppe Aischgrund“.  
Uehlfeld gehört zu den 20 LAG-Mitgliedsgemeinden entlang 
der Aisch und war sogar Gründungsmitglied im Jahr 2001. 
Für die Storchen-Exkursion entstehen den Teilnehmern keine 
Kosten.  
Aber eine Anmeldung ist erforderlich - bei Monika Nunn.  
E-Mail: moni@objectfarm.org, Telefon: 09165-995157. 
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Bekanntmachung
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten

1.

bis Montag, dem , mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste
eintragen.

3.

4.

5.

2.

Nr. des
Eintragungs-

raums
Anschrift des Eintragungsraums Eintragungszeiten

barrierefrei
ja/nein

Nach Anlage 11 (zu Nr. 42 GLKrBek)

VerwaltungsgemeinschaftGemeinde/Markt/Stadt

Falls  Wahlvorschläge  zusätzliche  Unterstützungsunterschriften  benötigen,  können  sich  die  Wahlberechtigten  ab dem Tag 

nach der Einreichung 
1)

 des Wahlvorschlags, jedoch spätestens

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Wenn  mehrere  Eintragungsräume  eingerichtet  sind,  können  sich  die  Wahlberechtigten  in  jedem  Eintragungsraum  in  der
Gemeinde/im Markt/in der Stadt oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.

Die  Unterschrift  muss  eigenhändig  geleistet  werden.  Wer  glaubhaft  macht,  wegen  Krankheit  oder  körperlicher  Behinderung
nicht  oder  nur  unter  unzumutbaren  Schwierigkeiten  in  der  Lage  zu  sein,  einen  Eintragungsraum  aufzusuchen,  erhält  auf
Antrag  einen  Eintragungsschein.  Auf  dem  Eintragungsschein  ist  an  Eides  statt  zu  versichern,  dass  diese  Voraussetzungen
für  die  Erteilung  vorliegen.  Die  Eintragung  kann  in  diesem  Fall  dadurch  bewirkt  werden,  dass  die  wahlberechtigte  Person
auf  dem  Eintragungsschein  ihre  Unterstützung  eines  bestimmten  Wahlvorschlags  erklärt  und  eine  Hilfsperson  beauftragt,
die  Eintragung  im  Eintragungsraum  für  sie  vorzunehmen.  Der  Eintragungsschein  ist  bei  der  Eintragung  abzugeben.
Eintragungsscheine  können  schriftlich  oder  mündlich  (nicht  telefonisch)  bei  der  Gemeinde/beim  Markt/bei  der  Stadt  oder
der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.

Personen,  die  sich  eintragen  wollen,  müssen  ihren  Personalausweis,  ausländische  Unionsbürgerinnen/Unionsbürger  ihren
Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

Datum

Unterschrift
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1) Die Gemeinde hat nach Art. 28 Abs 1 Satz 1 GLKrWG zu entscheiden, ob sie Unterstützungslisten bereits am Tag der Einreichung eines Wahlvorschlags
auslegt.

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der

(Amtsblatt, Zeitung)

BA-G-007 BGM [BY] I Seite 1Fachverlag Jüngling | Bestell-Nr. 409 025 9080 41X | 2020

für die Wahl des

Amtsbezeichnung

am

Datum

41. Tag vor dem Wahltag

, 12 Uhr

Ersten Bürgermeisters

Markt Uehlfeld
Rosenhofstr. 6
91486 Uehlfeld

Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld
Rosenhofstr. 6
91486 Uehlfeld

25. September 2022

15.08.2022

1 Rathaus Uehlfeld, Rosenhofstr. 6, 91486 Uehlfeld,
Zimmer-Nr. EG 1

Mo. bis Fr.: 08:30 bis 12:00 Uhr
Mo. und Do.: 14:00 bis 16:00
Uhr
Di.: 14:00 bis 18:00 Uhr

Zusätzlich:
Di., 09.08.2022 von 8:00 bis
20:00 Uhr und
So., 14.08.2022 von 09:00 bis
12:00Uhr

ja

Uehlfeld, 2 .06.2022 Kirsch, eiter 

000-004
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Bekanntmachung 
über die Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürger-

meisters / der Bürgermeisterin 
 

im Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad 
Windsheim, am Sonntag, 25.09.2022 

 
1.   Durchzuführende Wahl 
Am Sonntag, dem 25.09.2022 findet die Wahl des berufsmä-
ßigen ersten Bürgermeisters / der ersten Bürgermeisterin statt.  
 
2.   Wahlvorschlagsträger 
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von 
Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht  
werden. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach 
dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz). 
Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder 
Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an 
Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und 
Wählergruppen, die verboten sind, können keine 
Wahlvorschläge einreichen. 
 
3.   Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
3.1 
Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können 
ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am 
Donnerstag, 04.08.2022, 18.00 Uhr (52. Tag vor dem Wahltag), 
dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen 
Dienststunden im Rathaus Uehlfeld, Rosenhofstr. 6, 91486 
Uehlfeld, Zimmer 5 EG übergeben werden. 
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. 
 
3.2 
Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet 
die Wahl des ersten  Bürgermeisters /der ersten Bürgermeisterin 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bindung an 
die sich bewerbenden Personen statt. 
 
3.3 
Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, fin-
det die Wahl des ersten Bürgermeisters / der ersten 
Bürgermeisterin nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
ohne Bindung an sich bewerbende Personen statt. 
 
4.   Wählbarkeit zum ersten Bürgermeister / zur ersten 
Bürgermeisterin 
4.1 
Für das Amt des ersten Bürgermeisters / der ersten 
Bürgermeisterin ist jede Person wählbar, die am Wahltag 
–    Deutsche/r im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 
–    das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
–    wenn sie sich für die Wahl zum/zur ehrenamtlichen ersten 
Bürgermeister/in bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der 
Marktgemeinde Uehlfeld eine Wohnung hat, die nicht ihre 
Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu ha-
ben sich in der Marktgemeinde Uehlfeld gewöhnlich aufhält. 
Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch in-
nerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Marktgemeinde 
Uehlfeld zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für 
die Wahl zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister 
/Bürgermeisterin kann auch eine Person gewählt werden, die 
weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Markt Uehlfeld hat. 
 

4.2 
Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach 
Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum/Zur berufsmäßi-
gen ersten Bürgermeister/in kann außerdem nicht gewählt 
werden, wer am Tag des Beginns der Amtszeit das 67. 
Lebensjahr vollendet hat. 
 
5.   Aufstellungsversammlung 
5.1 
Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei 
oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, 
die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberu-
fen ist. 
Diese Aufstellungsversammlung ist 
–    eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder 

Wählergruppe, 
–    eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 

Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die bevor-
stehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt 
wurden oder 

–    eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der 
Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein 
für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

 
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen 
Delegiertenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern 
einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, 
die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren. 
Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt 
sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 
Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt. 
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer 
Abstimmung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung 
teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
 
5.2 
Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich be-
werbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind 
in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustel-
len. 
 
5.3 
Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame 
Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge 
sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (siehe 
auch Nr. 5.4).  Die Einzelheiten vereinbaren die 
Wahlvorschlagsträger. 
 
5.4 
Besonderheiten bei der Wahl des ersten Bürgermeisters/ersten 
Bürgermeisterin: 
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich 
gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind fol-
gende Verfahrensarten möglich: 
 
5.4.1 
Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen 
Aufstellungsversammlung der Parteien und der 
Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag einreichen. 
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5.4.2 
Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewer-
bende Person in getrennten Versammlungen auf und reichen 
getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 
Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber der 
Wahlleiterin/dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich 
gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder, falls diese 
Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen 
Wahlvorschlägen bewerben will. 
 
6.   Niederschrift über die Versammlung 
6.1 
Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fer-
tigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: 
–    die ordnungsgemäße Ladung zur 

Aufstellungsversammlung, 
–    Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 
–    die Zahl der teilnehmenden Personen, 
–    bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die 

Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher 
als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, 
von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren, 

–    der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 
–    das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden 

Personen gewählt wurden, 
–    die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, 

ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung, 
–    auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende 

Personen ersetzt werden, sofern die 
Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat. 

 
6.2 
Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung lei-
tenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der 
Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeich-
nen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Niederschrift 
unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen 
haben. 
 
6.3 
Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, 
in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift 
und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung 
teilgenommen haben. 
 
6.4 
Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem 
Wahlvorschlag beizulegen. 
 
7.   Inhalt der Wahlvorschläge 
7.1 
Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleich-
artiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 
Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in 
einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei der Wahl des ers-
ten Bürgermeisters / der ersten Bürgermeisterin darf jeder 
Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten. 
 
7.2 
Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran betei-
ligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder 

der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in 
anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. 
Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
erforderlich ist. 
 
Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der 
Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 
Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. 
Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte 
Wahlvorschläge zur Wahl des ersten Bürgermeisters / der ers-
ten Bürgermeisterin kein oder kein gemeinsames Kennwort, 
gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge als gemeinsames Kennwort. 
 
7.3 
Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über 
die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behan-
delt werden sollen. 
 
7.4 
Jeder Wahlvorschlag soll eine Beauftragte/einen 
Beauftragten und ihre/seine Stellvertretung bezeichnen, die 
in der Marktgemeinde Uehlfeld wahlberechtigt sein müssen. 
Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste Unterzeichnerin/der 
erste Unterzeichner als Beauftragte/r, die/der zweite als 
ihre/seine Stellvertretung. Die/Der Beauftragte ist berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
der/des Beauftragten. 
 
7.5 
Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich be-
werbender Personen in erkennbarer Reihenfolge entspre-
chend der Aufstellung in der Niederschrift über die 
Aufstellungsversammlung mit Familienname, Vorname, Tag 
der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift ent-
halten. 
 
7.6 
Angegeben werden können kommunale Ehrenämter und 
im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, 
falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. 
Es sind dies insbesondere: Ehrenamtlicher erster, zweiter oder 
dritter Bürgermeister/in, Gemeinderatsmitglied, stellvertreten-
der Landrat, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, stellvertretender 
Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, des Bundestags, des Landtags.  
 
7.7 
Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der 
Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und 
dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben 
Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird 
eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewer-
bende Person dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, 
welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung 
oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die 
Bewerbungen für ungültig zu erklären. 
 
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass 
sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
 
7.8 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines/r berufsmäßigen ersten 
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Bürgermeisters/in muss ferner, wenn die sich bewerbende 
Person im Wahlkreis weder eine Wohnung oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der 
Gemeinde/Stadt, in der die sich bewerbende Person ihre 
Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne 
eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
über ihre Wählbarkeit enthalten. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 
7.9 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des ersten Bürgermeisters / der 
ersten Bürgermeisterin muss, wenn sich die Person nicht in der 
Gemeinde/Stadt bewerben will, in der sie ihre alleinige 
Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung 
dieser Gemeinde/Stadt, bei Personen ohne Wohnung der 
letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde/Stadt darf 
diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 
8.   Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten un-
terschrieben sein, die am Montag, 15.08.2022 (41. Tag vor 
dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch 
sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines 
Wahlvorschlags 
ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müs-
sen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichner/innen 
müssen Familienname, Vorname und Anschrift angeben und 
im Markt Uehlfeld wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die 
Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des 
Wahlrechts oder der Tod der Unterzeichner/innen des 
Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags 
nicht. 
 
9.   Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 
9.1 
Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen 
nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden, 
sondern zusätzlich von mindestens 80 Wahlberechtigten durch 
Unterschrift in Listen, die beim Markt Uehlfeld oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld aufliegen, unterstützt wer-
den. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und 
Wählergruppen, die im Marktgemeinderat seit dessen letzter 
Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags unun-
terbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren; 
sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten 
Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens 
fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen gültigen 
Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens 
fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen 

erhalten haben. Maßgeblich sind die von der 
Landeswahlleitung früher als drei Monate vor dem Wahltag 
bekannt gemachten Ergebnisse. 
 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im 
Marktgemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des 
gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor 
dem Wahltag, am 25.09.2022, vertreten waren oder wenn 
mindestens einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften benötigt. 
 
9.2 
In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 
–    die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerben-

den Personen und Ersatzleute, 
–    Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste 

eingetragen haben, 
–    Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet 

haben. 
 
9.3 
Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem 
sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche 
Belästigung der sich Eintragenden verboten. 
 
9.4 
Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 
 
9.5 
Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die 
Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung 
von Eintragungsscheinen an kranke und körperlich behinderte 
Personen werden von der Marktgemeinde Uehlfeld geson-
dert bekannt gemacht. 
 
10. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis 
zum Donnerstag, 04.08.2022, 18.00 Uhr (52. Tag vor dem 
Wahltag) zulässig. 
 
Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen be-
schließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über 
die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die/Der Beauftragte 
kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet wer-
den, 
unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zu-
rückzunehmen. 
 
Uehlfeld, 29.06.2022 
 
Kirsch, Gemeindewahlleiter 

Bekanntmachung 
des Termins zur Wahl des Ersten Bürgermeisters / der Ersten Bürgermeisterin 

 
Mit Schreiben der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim (Art 44 Abs. 1 Satz 1 GLkrWG) 
vom 27.05.2022, Eingang beim Markt Uehlfeld am 03.06.2022, wurde der Wahltermin für die Wahl des Ersten Bürgermeisters/der 
Ersten Bürgermeisterin des Marktes Uehlfeld bestimmt auf Sonntag, den 25. September 2022. 
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Doppelhochzeit der Gemeinden Markt Uehlfeld mit Trabki Wielkie  
am Freitag, den 08.07.2022 

 
Der Markt Uehlfeld feiert dieses Jahr 10 Jahre Regionalpartnerschaft mit der polnischen Gemeinde Trabki Wielkie sowie  

5 Jahre Schulpartnerschaft der Veit-vom-Berg Grund- und Mittelschule Uehlfeld mit den Schulen der Gemeinde Trabki Wielkie.  
Zur geplanten Feier am Freitag, den 8. Juli 2022, werden viele Mitglieder des Gemeinderats aus Trabki Wielkie  

sowie eine Anzahl von Schülern aus der Partnergemeinde anwesend sein.  
 

Zum geplanten Festakt ab 17:00 Uhr in der Veit-vom-Berg-Halle Uehlfeld ist die interessierte Bevölkerung herzlich eingeladen. 
 

Ich freue mich über Ihr Erscheinen! 
 

Werner Stöcker 
1. Bürgermeister

Bekanntmachung 
Wasserrecht und Bayer. Verwaltungsverfah-
rensgesetz; Einleiten von Niederschlagswas-

ser aus dem Ortsteil Peppenhöchstädt, 
Markt Uehlfeld in den Hühnergraben 

 
Der Markt Uehlfeld hat die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis 
zur Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Ortsteil 
Peppenhöchstädt, Markt Uehlfeld in den Hühnergraben be-
antragt. 
Die Einleitung von Niederschlagswasser stellt eine 
Gewässerbenutzung i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar und bedarf daher zur 
Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens 
(§§ 10, 15 Abs. 2, 11 Abs. 2 WHG). 
Da es sich um eine Maßnahme im öffentlichen Interesse han-
delt, ist die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis gem. § 15 
WHG vorgesehen. 
Das Vorhaben wird hiermit gem. Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. m. 
Art. 73 Abs. 5 BayVwVfG bekannt gemacht. 
Die Pläne liegen 1 Monat vom 15.07. bis 15.08.2022 (einschließ-
lich der genannten Tage) bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld, Rosenhofstraße 6, 91486 Uehlfeld (1. OG, Zimmer 3) 
und im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, 
Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch (Zimmer 
A 214) während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus (Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG). 
Die Antragsunterlagen einschließlich des 
Bekanntmachungstextes stehen parallel auch auf dem 
Internetauftritt des Landratsamtes Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim unter dem Link www.kreis-nea.de/qr/27a zur 
Verfügung. Nur die in der ortsüblichen Bekanntmachung ent-
haltenen Angaben und die bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld sowie im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim ausgelegten Papierunterlagen sind rechtsverbind-
lich! 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann Einwendungen dagegen bis spätestens 29.08.2022 (=2 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist) schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld, 
Rosenhofstraße 6, 91486 Uehlfeld (1. OG, Zimmer 6) und im 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Konrad-
Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch (Zimmer A 214) er-

heben (Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG). 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach an-
deren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die beantragte ge-
hobene Erlaubnis einzulegen, können innerhalb der 
Einwendungsfrist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. 
Einwendungen per E-Mail genügen nicht dem 
Schriftformerfordernis und sind daher unwirksam! 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein 
Unterzeichner mit Name, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit 
er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Vertreter 
können nur natürliche Personen sein. Diese Angaben müssen 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten sein (vgl. Art. 17 Abs. 2 BayVwVfG). 
Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. deren 
Vertreter oder Bevollmächtigte, werden von dem 
Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 
solche Benachrichtigungen vorzunehmen sind, können die-
jenigen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 
Verspätet eingegangene Einwendungen werden demnach 
nicht mehr berücksichtigt. Durch Einsichtnahme in den Plan, 
durch Erhebung von Einwendungen und durch Teilnahme 
am Erörterungstermin entstehende Aufwendungen werden 
nicht erstattet. 
Die Zustellung der Entscheidung im wasserrechtlichen 
Bescheid kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Hinweis:  
Die jeweils aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind 
zu beachten. 
 
Werner Stöcker 
1. Bürgermeister



Nr. 27/2022     Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld12  

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Dachsbach und Oberhöchstädt 

 

Erlanger Str. 10, 91462 Dachsbach, Tel. 09163/350 

Bürozeiten: Mittwoch und Freitag, 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de 

www.dachsbach-evangelisch.de 

 
Gottesdienste: 
Unsere Gottesdienste finden unter Vorbehalt der staatlichen 

Vorgaben statt. 

Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske! 

Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen in den 

Schaukästen und auf der Homepage  

www.dachsbach-evangelisch.de! 
 

Gottesdienste im Wechsel 
Unsere Gottesdienste finden im wöchentlichen Wechsel statt. 

Beginn jeweils 10 Uhr. 

 

Freitag, 08.07. 
20.00 Uhr       Posaunenchor Oberhöchstädt 

 

4. Sonntag n. Trinitatis, 10.07. 
10.00 Uhr        Gottesdienst in Dachsbach (Lektorin Stumptner) 

 

Dienstag, 12.07. 
9.00 Uhr         Krabbelgruppe „Aischwiesenhüpfer“ 

                      (Gemeindeheim Dachsbach) 

20.00 Uhr        Posaunenchor Dachsbach (Gemeindeheim) 

 

Mittwoch, 13.07. 
16.15 Uhr        Konfirmanden-Kurs 

 

Freitag, 15.07. 
17.30 Uhr        Meditationsspaziergang  

                      um die Dachsbacher Kirche 

                      Im Gehen zur Ruhe finden, sich und die Welt 

                      bewusst wahrnehmen und dabei vielleicht  

                      sogar Gott begegnen. 

                      Herzlich Einladung zu einem meditativen 

                      Spaziergang um die Dachsbacher Kirche: 

                      Treffpunkt: 17.30 Uhr, Marienkirche Dachsbach

                      (Dauer ca. 1 Std.) 

20.00 Uhr        Posaunenchor Oberhöchstädt 

 

5. Sonntag n. Trinitatis, 17.07. 
10.00 Uhr        Gottesdienst in Oberhöchstädt (Pfrin. Neufeld) 

11.30 Uhr        Taufe von Johanna Hermine Lechner  
                      in der St. Marienkirche Dachsbach 

 

Umzug Pfarrbüro 
Liebe Gemeindeglieder, 

das Pfarrbüro zieht um! Ab Mittwoch, 6. Juli sind wir in den 

neuen Räumen in der ehemaligen Diakoniestation 

Dachsbach, Neustädter Str. 11, in den Erdgeschoss-Räumen 

untergebracht. 

 

Offene Kirche 
Die Kirchen St. Marien in Dachsbach und St. Nikolaus und 

Peter in Oberhöchstädt stehen sonntags von 10.00 Uhr bis 
17 Uhr für Sie zum persönlichen Gebet geöffnet.  

 

Seelsorge 
Pfarrerin Ruth Neufeld steht für seelsorgerliche Gespräche 

zur Verfügung: Tel. 09163/9964490. 

  

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Gerhardshofen 

 

www.gerhardshofen-evangelisch.de 
Tel. 09163-359, Fax 7615,  
E-Mail-Adresse: pfarramt.gerhardshofen@elkb.de 
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 09.00-12.00 Uhr 
 
Mittwoch, 06.07.2022 
Konfirmandenunterricht entfällt 
 
Sonntag, 10.07.2022 (4. so. n. Trinitatis) 
09.30 Uhr Hauptgottesdienst in Forst (Pfr. Kestler) 
10.45 Uhr Gottesdienst in Kästel (Pfr. Kestler) 
 
Mittwoch, 13.07.2022 
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
 
Hinweis: Am Freitag, den 08.07.2022 ist das Pfarrbüro nicht 
besetzt! 
 
Offene Kirche 
Die Peter und Paul-Kirche in Gerhardshofen steht Ihnen au-
ßerdem täglich von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr offen für eine stille 

Bereitschaftsdienst
für die Evang.-Luth. Kirchengemeinden Dachsbach/Oberhöchstädt, Gerhardshofen und Uehlfeld

Kirchliche Nachrichten

Sonntag, 10.07.22: Pfr. Johannes Kestler, Gerhardshofen, Tel. 09163/359 
Sonntag, 17.07.22: Pfrin. Ruth Neufeld, Dachsbach, Tel. 09163/9964490

Illegale  
Müll-Gartenabfall-Ablagerungen 

 
In der letzten Zeit wurden vermehrt illegale Müll-Gartenabfall-
Ablagerungen im Bereich oberhalb der Parkstraße beob-
achtet. 

Wir weisen darauf hin, dass illegale Abfallentsorgung ord-
nungswidrig ist und mit einer Geldbuße geahndet wird. 
 
Wir bitten die Bürger um Aufmerksamkeit. Falls Sie solche 
Verstöße der illegalen Entsorgung beobachten, melden Sie 
dies bitte Ihrer Gemeinde oder dem Landratsamt 
Neustadt/Aisch. 
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Einkehr und für das persönliche Gebet. 
Pfarrer Johannes Kestler steht Ihnen für ein seelsorgerliches 
Gespräch sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 
09163-359 oder 0174-1620817 
 
Anleitung für die Einwahl in den ZOOM-Gottesdienst: 
Verbindung über Smartphone/Tablet/PC: 
https://eu01web.zoom.us/j/64580960085 bzw. nachstehender 
QR-Code zum Einlesen: 
 
 
 
 
 

 
Einwahl über Telefon: 
Telefonnummer 069/3807 9883 oder 069/5050 2596 
wählen und dann folgende Sitzungsnummer eingeben:  
645 8096 0085. 
Alle aktuellen Informationen und auch den obigen Link direkt 
zum Anklicken finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.gerhardshofen-evangelisch.de 

 
Katholische Kirchennachrichten  
Filialgemeinde Sankt Bonifatius  

Uehlfeld, Dachsbach, Gerhardshofen 
www.sankt-bonifatius-uehlfeld.de 

 
Sommeröffnungszeiten des Pfarramtes in Neustadt/Aisch 
(Ansbacher St. 5) 
Montag und Mittwoch 09.30 – 12.00 Uhr  
Dienstag und Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr  
Freitag geschlossen  
Tel. 09161-2511, Fax. 09161-1726 
E-Mail: pfarrei.neustadt-aisch@erzbistum-bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-neustadt-aisch.de 
 
Mittwoch, den 06.07.  
9.20 Uhr Rosenkranz, St. Johannes Nea  
10.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Johannes Nea 
 
Donnerstag den 07.07.  
19.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Johannes Nea 
 
Freitag, den 08.07.  
15.00 Uhr Barmherzigkeitsrosenkranz, St. Johannes Nea 
 
Samstag, den 09.07.  
18.30 Uhr Eucharistiefeier für Katja Buchhold und verst. 
Großeltern, St. Bonifatius Ueh 
 
Sonntag, den 10.07. 15. Sonntag im Jahreskreis 
10.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Johannes Nea 
 
Intentionen können bei Fam. Weiß Tel. 09163/1633 oder in 
der Sakristei bestellt werden 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Schornweisach-Vestenbergsgreuth 

 
Schornweisach 183, 91486 Uehlfeld 
Tel. 09163-9974974  
pfarramt.schornweisach@elkb.de  

 

 

 

 

 

 

Seelsorgenotdienst "obere Region" 
08.07.-10.07.2022 – Pfarrer Michael Meister – Tel. 09552-380 
 
Mittwoch, 06.07.2022  
16.00 Uhr Kirchenmäuse (5-10Jh)  
        im Pfarrgarten Schornweisach 
18.00 Uhr B.O.N im Gemeindehaus Vestenbergsgreuth nach 

Absprache 
20.00 Uhr Gospelchorprobe  
        im Gemeindehaus in Schornweisach  
 
Donnerstag, 07.07.2022 
15.00 Uhr Weisachstrolche im Gemeindehaus Schornweisach 
19.30 Uhr Posaunenchor im Gemeindehaus Schornweisach 
 
Freitag, 08.07.2022 
15.30 Uhr Konfirmanden treffen sich im Gemeindehaus 

Vestenbergsgreuth 
 
Samstag, 09.07.2022 
        Kirchenmausausflug ins Playmobilland 
 
Sonntag, 10.07.2022 3. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr Gottesdienst Schornweisach 
10.15 Uhr Gottesdienst  
        in Vestenbergsgreuth mit Kindergottesdienst 
 
Dienstag, 12.07.2022 
09.00 – 10.30 Uhr Weisachzwerge - Krabbelgruppe SWS 

Gmahaus 
 
Mittwoch, 13.07.2022 
16.00 Uhr Kirchenmäuse (5-10Jh)  
        im Gemeindehaus Schornweisach 
18.00 Uhr B.O.N im Gemeindehaus Vestenbergsgreuth  
        nach Absprache 
20.00 Uhr Gospelchorprobe  
        im Gemeindehaus Schornweisach 
  

Christusgemeinde  
Diespeck – Gerhardshofen 

 
Ev. Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V. 
www.christusgemeinde.com – Pastor Christian Kemper,  
Tel. 09161/61428 
Veranstaltungen in der Zeit vom 06.07.2022 – 13.07.2022 
 
Freitag, 08.07.2022 
15.30 Uhr        Kindergruppe „HeldenZeit“  
                      (2-12 Jahre, in drei Altersgruppen) 
17.30 Uhr        Teenkreis „OK“ (12-16 Jahre) 
19.30 Uhr        Jugendkreis HOME (ab 16 Jahre) 
Sonntag, 10.07.2022 
09.30 Uhr        Gottesdienst und  
11.30 Uhr        Gottesdienst „Weg, Wahrheit und Leben“ 
Dienstag, 12.07.2022 
09.00 Uhr        Bibelgespräch für Frauen 
09.30 Uhr        Krabbelgruppe „Glühwürmchen“ (bis 3 Jahre) 
 
GenerationPlus – Tag in Puschendorf am Mittwoch, 20. Juli 
2022 (10-16 Uhr) 
„…und immer ist noch Luft nach oben“ 
Eingeladen sind alle, die sich von einem abwechslungsrei-
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chen Programm rund ums Älterwerden angesprochen füh-
len. Der Referent Jürgen Werth spricht zum einen aus seinen 
persönlichen Erfahrungen über Entdeckungen beim Älter 
werden und gibt als bekannter Buchautor, Liedermacher 
und Sänger am Nachmittag ein Konzert mit literarischen 
Beiträgen. Das Rahmenprogramm kann man im Internet un-
ter www.lkg.de einsehen. Zur besseren Planung wird um 
Anmeldung gebeten. Informationen dazu gerne unter 
09163/ 994337 bei M. Wawroschek. 
 
Für aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen be-
suchen Sie bitte unsere Homepage. 
   

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Uehlfeld  

www.pfarramt-uehlfeld.de, Tel. 09163 – 231, Fax 996871 
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag von 13.30 Uhr – 16.30 Uhr 
 
Mittwoch, 06.07.2022   
18.45 Uhr        Jungbläserausbildung    
19.00 Uhr        Kirchentouren 2022 - Wüstung Zennhausen 
                       (Neuhof a. d. Zenn) - "Zehn Kostbarkeiten - 
                       Heimat mit dem Fahrrad entdecken"  
19.30 Uhr        Posaunenchorprobe 
Sonntag, 10.07.2022 4. Sonntag nach Trinitatis   
09.30 Uhr        Gottesdienst (Prädikantin Daniela Seren)    
14.00 Uhr        Kirchenführung (Daniela Seren)  
                       in der St.-Jakobuskirche    
Dienstag, 12.07.2022   
14.30 Uhr        Strickgruppe "Nadelspiel" 
                       Gemeindezentrum am Pfarrhaus    
Mittwoch, 13.07.2022   
16.30 Uhr        Konfizeit im Gemeindezentrum am Pfarrhaus    
18.45 Uhr        Jungbläserausbildung    
19.00 Uhr        Kirchentouren 2022  in der St. Kilianskirche  
                       Hagenbüchach 
                       "Zehn Kostbarkeiten - Heimat mit dem Fahrrad 
                       entdecken"    
19.30 Uhr        Posaunenchorprobe 
Samstag, 16.07.2022   
13.30 Uhr        Kirchliche Trauung von Maximilian  
                       und Susi Tischler, geb. Jakob    
Sonntag, 17.07.2022 5. Sonntag nach Trinitatis   
09.30 Uhr        Vom Glück des Erinnerns - Gottesdienst  
                       (Pfrin. Weimann)  
                       3. Stück vom Glück - 1. Gottesdienst  
                       der 3 teiligen Gottesdienstreihe    
Mittwoch, 20.07.2022   
16.30 Uhr        Konfizeit    
18.45 Uhr        Jungbläserausbildung    
19.00 Uhr        Kirchentouren 2022 in der Kirche St. Peter und 
                       Paul Kirchfarrn-bach- "Zehn Kostbarkeiten - 
                       Heimat mit dem Fahrrad entdecken" 
19.30 Uhr        Posaunenchorprobe 

Bitte beachten Sie, dass das Pfarramt am 06.07.2022 nicht 
besetzt ist. 
 
„Von Störchen, Pfarrern und anderen schrägen Vögeln“ 
Herzliche Einladung zu einem Rundgang um und in der 
Jakobuskirche in Uehlfeld. Lassen Sie sich mit hineinnehmen 
in die geschichtliche Entwicklung und den Wunsch der 
Gläubigen, Gott nahe zu sein. 
Treffpunkt am 10.07.2022 ist um 14 Uhr vor der Evangelischen 
Kirche in Uehlfeld, Ortsmitte. Die zertifizierte Kirchenführerin 
Daniela Seren freut sich auf rege Beteiligung. 
Die Veranstaltung ist kosten- und anmeldefrei. Um Spenden 
für die Kirche wird gebeten. 
 
Kirchentouren 2022 – „Zehn Kostenbarkeiten – Heimat mit 
dem Fahrrad entdecken“ 
Ein ausführliches Info-Blatt liegt in der Kirche aus 
An zehn Abenden im Sommer mit dem Fahrrad besondere 
Ecken der eigenen Heimat ken-nen lernen! Dazu laden un-
sere Kirchengemeinden bei den "Kirchentouren 2022" ein. 
Von Juni bis Anfang August ist wöchentlich eine andere 
Kirchengemeinde Gastgeberin und stellt eine örtliche 
Kostbarkeit vor. In der Kirche oder auch im Garten neben-
an. 
Kirchentouren 2022 heißt: Auf dem Fahrrad ankommen und 
willkommen sein. Die Gemein-schaft mit anderen Fahrrad-
Pilgern erleben. Etwas über eine Kostbarkeit der eigenen 
Heimat erfahren. Spirituelle Impulse mit nach Hause nehmen. 
Natürlich sind Sie auch willkommen, wenn Sie mit dem Auto, 
Motorrad oder zu Fuß anreisen. Die Kirchentouren sind ein 
gemeinsames Angebot der Kirchengemeinden im Dekanat 
Neu-stadt, des Dekanatsbezirkes und des Forums Neustadt 
sowie des Evangelischen Bildungs-werkes "Bildung evange-
lisch zwischen Tauber und Aisch". 
Informations-Faltblätter liegen in der Kirche aus. 
 
KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) des Diakonischen 
Werkes 
Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit ist die erste Anlaufstelle 
in sozialen Notlagen aller Art. Die KASA berät und unterstützt 
Hilfesuchende in unterschiedlichsten Problemlagen. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der 
Schweigepflicht und beraten unabhängig von Nationalität 
und Kirchenzugehörigkeit. Seit 07.04. finden die Beratungen 
in den Räumlichkeiten der Verwaltungsgemeinschaft 
Uehlfeld, Rosenhofstraße 6 statt. Bitte vereinbaren Sie im 
Vorfeld telefonisch oder per E-Mail einen Termin Tel. 0160-
96638607 oder kasa-uehlfeld@dw-nea.de 
 
Kirche: 
Zur persönlichen Andacht oder zum Gebet ist unsere Kirche 
von 9 – 17 Uhr  

Vereine und Verbände

SV Willmersbach e.V. 
 

!!! Öffnungszeiten Vereinsheim !!! 
An folgenden Tagen ist das Vereinsheim für Euch geöffnet: 
-    Freitag, 8. Juli ab 19:00Uhr (Kerwaschießen) 
-    Freitag, 15. Juli ab 19:00Uhr (Kerwaschießen) 
-    Freitag, 22. Juli ab 19:00Uhr 
Das angebotene Essen wird im Aushang am Schützenhaus 

und im Internet unter sv.willmersbach.de bekannt gegeben. 
!!! Kerwaschießen !!! 
Am Freitag, den 08.07.2022 von 19:00 bis 22:00 Uhr. Alle 
Mitglieder sind hierzu recht herzlich eingeladen  
Voranzeige:  
Kerwschießen am Freitag, 15. Juli von 19:00 bis 22: Uhr  
Gez. M. Plachert (Schriftführer) 
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Freie Wählergruppe 
BÜRGERBLOCK Uehlfeld  

Aufstellungsversammlung 
Am 25. September 2022 finden in der Marktgemeinde Uehlfeld 
die Bürgermeisterwahlen statt. 

Zu unserer Aufstellungsversammlung 
am Donnerstag, den 14.07.2022 um 19 Uhr 

in der Brauerei Prechtel 

möchten wir alle Anhänger der Freien Wählergruppe BÜRGER-
BLOCK ganz herzlich einladen. 
 
Tagesordnung: 
1.  Wahl der Versammlungsleitung, Wahlleiter/in und der 

Beauftragten für den Wahlvorschlag 
 
2.  Nominierung/Wahl des Bürgermeisterkandidaten/der 

Bürgermeisterkandidatin 

Jagdgenossenschaft Kästel-Linden 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Kästel-Linden am Freitag den 8.7.2022 
um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Linden.  
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Feststellung  „Ordnungsgemäße Ladung“ 
3. Bericht des Jagdvorstehers 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung der Vorstandschaft 

8. Neuwahlen der Vorstandschaft  
9. Verwendung der Jagdpacht 
10. Terminfestlegung  Auszahlung der Jagdpacht 
11. Wünsche und Anträge  
Wir weisen darauf hin, dass Flächenänderungen und 
Besitzerwechsel bei der Jagdgenossenschaft schriftlich an-
zuzeigen sind.  
Über eine rege Teilnahme seitens der Jagdgenossen 
würden wir uns sehr freuen. 
 
i.A. Thomas Egloffstein                    Jürgen Mönius 
Schriftführer                                      1. Bürgermeister 

Verein der  
Freiwilligen Feuerwehr 

Markt Uehlfeld e.V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Hiermit laden wir alle Mitglieder recht herzlich zu unserer dies-
jährigen Jahreshauptversammlung ein.  
Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 
22.07.2022 um 19:00 Uhr im Gasthaus Prechtel statt. 
 
Tagesordnungspunkte: 
1.  Begrüßung und Totenehrung 
2.  Bericht des Vorstandes 
3.  Bericht des Kommandanten 
4.  Bericht des Jugendwarts 

5.  Bericht des Kassiers 
6.  Bericht der Kassenprüfer 
7.  Entlastung der Vorstandschaft 
8.  Aktueller Stand Umbau Floriansstube / Überdachung 
     Terrasse 
9.  Restaurierung Feldküche 
10. Fischessen 2022 
11. W�ünsche und Anträge  
Anträge sind schriftlich bis spätestens eine Woche vor der 
Jahreshauptversammlung (15.07.2022) beim Vorstand ein-
zureichen. 
Die Vorstandschaft freut sich auf euer zahlreiches Erscheinen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Felix Flohr, 1.Vorstand 

 

 

 

 

FREIE WÄHLER  
Bayern e. V. 

 
Nominierungsversammlung zur Bürgermeisterwahl 2022 
Die Freien Wähler nominieren einen Bewerber/eine 
Bewerberin für die Wahl des ersten Bürgermeisters am 
25.09.2022 im Markt Uehlfeld. Die Aufstellungsversammlung 
hierzu findet statt  
am Donnerstag, den 14.07.2022 
um 19.00 Uhr 
im Wirtshaus am Dorfbrunnen (Schornweisach 91, 91486 Uehlfeld). 
 
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  Wahl der Versammlungsleitung und des Wahlausschusses 
3.   Vorschläge und Vorstellung des/der 

Bürgermeisterkandidaten 

4.  Nominierung/Wahl des Bürgermeisterkandidaten/der 
Bürgermeisterkandidatin 

5.  Bestellung der Beauftragten für den Wahlvorschlag 
6.  Bestellung von zwei Wahlberechtigten zur Unterzeichnung 

der Niederschrift 
7.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
Abstimmungsberechtigt sind laut Satzung die im Wahlkreis 
(Gemeindegebiet Uehlfeld) wahlberechtigten Mitglieder 
der Landesvereinigung FREIE WÄHLER Bayern e. V. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabi Schmidt 
Vorsitzende Kreisvereinigung  
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim
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SpVgg Uehlfeld 
 
Einladung zur Sonnwendfeier der SpVgg Uehlfeld am 
09.07.2022 auf dem oberen Sportplatz in Uehlfeld 
 
Die SpVgg Uehlfeld veranstaltet am 09.07.2022, ab 19.00UHR, 
am oberen Sportplatz in Uehlfeld das traditionelle 
Sonnwendfeier.  
 

Für Speisen und Getränke, sowie eine kleine musikalische 
Umrahmung, ist bestens gesorgt.  
Ein Zelt ist ebenfalls aufgebaut.  
 
Auf Ihren Besuch freut sich die SpVgg Uehlfeld 
 
 

TSV Dachsbach e.V.   
–Tennisabteilung–  

  
Jahreshauptversammlung   
  

Hiermit laden wir alle Mitglieder recht herzlich zu unserer dies-
jährigen Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 
07.07.2022 um 19.00 Uhr ins Vereinsheim in Dachsbach ein.   
Die Vorstandschaft würde sich über ein zahlreiches Erscheinen 
der Mitglieder sehr freuen.  
Wünsche und Anträge bitte schriftlich bis 30.06.2022 bei der 
Abteilungsleitung einreichen.  
  

Tagesordnung:  
 
1.   Bericht des Abteilungsleiters  
2.   Bericht der Kassiererin  
3.   Bericht der Kassenprüferin/des Kassenprüfers  
4.   Entlastung der Vorstandschaft  
5.   Rückblick - Vorschau 2022/2023 
6.   Wünsche und Anträge  
  
Robert Erbel  
Abt-Leitung Tennis 

   

   

 

  

 

RAN AN DIE INSTRUMENTE 
Der Posaunenchor Uehlfeld sucht 

Verstärkung. 
 
Der Posaunenchor Uehlfeld ist der Treffpunkt für alle 
Blechbläser in unserer Evang. Kirchengemeinde. 
Die Proben finden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr (ausser Ferien) 
statt. 
Jungbläser treffen sich in der Regel eine Stunde früher oder 
nach Vereinbarung. 
  
Wer schon ein Blasinstrument spielt oder gerne das Spielen 
von Trompete, Flügelhorn,  
Tenorhorn, Posaune, Barition, Euphonium oder Tuba erlernen 
will, ist herzlich eingeladen. 
  
Ab dem kommenden Schuljahr besteht wiederum die 
Möglichkeit, Unterricht bei einen 
erfahrenen, staatlich geprüften Musiklehrer gegen einen klei-
nen Unkostenbeitrag zu erhalten. 

Den Rest übernimmt die Jugendabteilung unseres 
Posaunenchores. 
  
* Kinder ab der dritten Klasse 
* Jugendliche, die sich gerne in die Gruppe einbringen 

möchten 
* Absolventen einer Bläserklasse,  die Anschluß an eine tolle 

Gemeinschaft suchen 
* Wiedereinsteiger, Hausfrauen ( Bei genügend Beteiligung 

ist auch eine Vormittagsgruppe denkbar ) 
* Selbstverständlich stellen wir kostenlose Leihinstrumente, 

so weit vorhanden, zur Verfügung. 
  
Erste telefonische Informationen erteilen: 
  
Gerhard Grau, Ausbilder und Posaunenchorleiter,  
Telefon: 0176-83748859 
Karl Baum, Jugendwart, Telefon: 09163-1222 
Rudi Weiß, Jugendwart, Telefon: 09163-8130 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Fanclubs Rot-Schwarz-Gerhardshofen e.V. 
 
Hallo zusammen, am Freitag, den 15.07.2022 findet unsere 
diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Wir treffen uns, 
bei schönem Wetter im Garten des Gasthauses Krone  in 
Gerhardshofen, bei schlechtem Wetter im Saal. 
Beginn der Jahreshauptversammlung ist um 19.30 Uhr.  
Tagesordnung: 
1.   Begrüßung 
2.   Bericht des 1.Vorstands 
3.   Bericht der Kassiererin 

4.   Bericht der Kassenprüfer 
5.   Entlastung von Kassiererin und Vorstandschaft 
6.   Planung Auswärtsfahrten Saison 2022/2023 
7.   Planung Ausflug Herbst 2022 
8.   Termin Weihnachtsfeier 2022 
9.   Termin Tagesskifahrt oder Wochenendskifahrt 2023 
10. Aussprache 
11. Wünsche und Anträge  
Hierzu ergeht an alle Mitglieder recht herzliche Einladung. 
Über eure zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstandschaft.  
Mit rot schwarzen Grüßen 
Thomas Egloffstein, Präsi RSG 08 e.V. 
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Einladung  
zum Schnuppertraining in Karate 

 
als Freizeit und Leistungssport für jung und alt  
Fitness, Selbstvertrauen, Selbstverteidigung in der 
Aischgrundhalle Dachsbach 

Dienstags   : 16:45 – 18.00 Uhr   Kinder und Jugend        
Vorschau : Sommersport Meisterschaften für alle Schüler am 
16.Juli.  
 
Info und Anmeldung : Tel. 09104/1337 

Sonstiges

 

 KULTUR IN HÖCHSTADT 
 
Am 08.07.2022 um 18.00 Uhr findet der Fränkische Theatersommer: Don Quijote & Sancho Pansa nach Miguel de Cervantes 
im Schlosshof statt. Veranstalter ist die Stadt Höchstadt. Eintritt beträgt 23€ im VVK und 25€ in der Abendkasse. e! 
 
Am 09.07.2022 um 12.00 Uhr findet das Pondsland Open Air Festival „Mike Williams“, „Fabian Farell“, „Cuebrick“ ab 16 
Jahren im Fortuna Kulturfabrik Innenhofe statt. Veranstalter sind die junge Freie Wähler. Eintritt ab 30€ im VVK und online 
unter https://www.pondsland-festival.com/tickets.  
 
Am 10.07.2022 um 20.00 Uhr findet das Sundowner: Jazz live in Concert: James Bond Nacht mit „pure desmond“ im 
Schlosshof statt. Veranstalter ist die Stadt Höchstadt. Eintritt ab 19,50€ im VVK und 22€ AK. Für Kinder bis 13 Jahren frei, 14-
17 Jahre 8,50 €.  
 
Am 11.07.2022 um 18.30 Uhr findet das 50 Jahre Musikschule: Schülerkonzert Gitarre im Heizhaus statt. Veranstalter ist die 
Musikschule der Stadt Höchstadt. Eintritt ist frei. 
 
Am 12.07.2022 um 17.00 Uhr findet das 50 Jahre Musikschule: Elementare Musikpraxis-Blockflöte in der Musikschule statt. 
Veranstalter ist die Musikschule der Stadt Höchstadt. Eintritt ist frei. 
 
Am 13.07.2022 um 18.00 Uhr findet das 50 Jahre Musikschule: Elementare Musikpraxis-Blockflöte in der Musikschule statt. 
Veranstalter ist die Musikschule Höchstadt. Eintritt ist frei. 
 
e! = ermäßigte Karten erhältlich 
Vorverkaufsstellen:  
+ Fortuna Kulturfabrik, Bücherstube, online-ticket über www.fortuna-kulturfabrik.de (Veranstaltung nach Termin suchen) 
Die aufgelisteten Kulturtermine wurden von den veranstaltenden Kulturträgern gemeldet und vom Büro im Jugend- und Kulturzentrum Fortuna Kulturfabrik zusammengestellt. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen 
 
 

Besuchen Sie unsere Homepage unter: www.fortuna-kulturfabrik.de 
Newsletter erwünscht? Kurze E-Mail an: info-fkf@hoechstadt.de 
 

 

ISSN 1437-6407Impressum 

Herausgeber: 
VG Uehlfeld, Rosenhofstraße 6, 91486 Uehlfeld
Verantwortlich: Bürgermeister Jürgen Mönius, 
Vors. der Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld
Ansprechpartner: , Tel.: 09163/999014
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www.vg-uehlfeld.de

Druck: Druckhaus Dennhardt Verlag,  Schwarzen-
bacher Ring 5,  91315 Höchstadt, Tel. 09193 / 8255,
E-Mail: info@dennhardt.net, www.dennhardt.net
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Kerwa Oberalbach 
 

 

08.07.2022 
 

19.00 Uhr 
Bieranstich mit 1. Bürgermeister Rüdiger Probst 

anschließend 
Unterhaltungsmusik mit Udo und Moni 

 

 

09.07.2022 
 

19.00 Uhr Festbetrieb 
21.00 Uhr Barbetrieb 

 
 

10.07.2022 
 

10.00 Uhr Frühschoppen 
11.30 Uhr Mittagstisch 

14.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
 
 
 

Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt! 
 
 
 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich die 
Kerwafreunde 

Oberalbach - Hohholz 

elektrotechnik

Thomas Mucha
TM

Ihr kompetenter Partner 
in Sachen Elektrotechnik.
Schnell und zuverlässig!

� Elektroinstallationen

 � DGUV3 Prüfungen/E-Check

  � Photovoltaikanlagen

   � Sicherheitstechnik

    � Kamerasysteme

     � Wall Boxes 

         und vieles mehr …

09163 / 67 90 81 5

01525 / 36 61 12 5

elektrotechnik-mucha.de

thomas.mucha@elektrotechnik-mucha.de

Unsere Dienstleistungen:

Private Anzeigen
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Inh. Schmid

Die Art, mit der ein Verstorbener 

zur letzten Ruhe geleitet wird,

soll noch einmal Liebe und Achtung ausdrücken.

Als facherfahrenes Unternehmen garantieren wir,

dies in einer angemessenen und würdigen Form 

durchzuführen.

HAUS DES ABSCHIEDS, Schmid GmbH

Robert-Bosch-Straße 6a, 91413 Neustadt a. d. Aisch

Telefon: 0 91 61/25 14 

   HAUS    HAUS   

DES   DES  

ABSCHIEDS ABSCHIEDS

Schmid GmbHSchmid GmbH

Ihr Fachmann seit 1996 für: 

Fenster  

Haustüren 

 Insektenschutz 

 Beschattungen 

 Mail: f.meyer-baufertigteile@t-online.de 

    Mobil: 0151/633 708 56  

 91486 Uehlfeld   Schornweisach 143 
 

 

F R E D    M E Y E R 

E  

N 

S 

T 

E 

R 

 

 

 

 Kachelofenreinigung 

Bernd Bechmann, Tel: 09163 – 99 41 16
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Pilatusring 14

91353 Hausen

Telefon: 09191 - 310 472

Besuchen Sie eine der größten 
Grabmalausstellungen in Franken
Individuelle Grabsteine

Meisterbetrieb mit eigener Bildhauerei

lnnungsbetrieb

www.steinmetz-zenk.de
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Brauerei & Gasthof 

Zwanzger 
              Burghaslacher Str. 10, 91486 Uehlfeld 

      Tel.: 09163/959756  

nur am Freitag 08.07.22 gibt`s  
Burger 

08/15. 
durchgehend Küche von 11 bis 20 Uhr 

es gibt auch andere Gerichte.  
Nur solange der Vorrat reicht! 

--------------------------------------------------------------- 

 Unsere neuen Öffnungszeiten: 
Dienstag ab 16 Uhr 
Mittwoch ab 11 Uhr 

Donnerstag von 11 bis 14:30 Uhr 
Freitag und Samstag ab 11 Uhr 

Sonntag von 10 bis 20 Uhr 
Bierverkauf über die Gaststätte! 

schattiges Biergärtla  im Innenhof! 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
Susanne, Christian & Team! 



Nr. 27/2022     Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld22  

     
  

 
 

 

 

F
u

n
k

ti
o

n
e

n

     
  

 
 

 

 

KK
o

n
ta

k
t

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 
A

P
P

-
A

L
L

A
B

F
D

IE

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 K
O

S
T

E
N

L
O

S

N
U

T
Z

U
N

G
U

N
D

D
O

W
N

L
O

A
D

     
  

 
 

 

 

A
b

fa
ll

-A
p

p

D
ie A

d
id

fü
iO

S
&

G

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

blackzheep/fotolia © 

fü
r

Bildquelle:

     
  

 
 

 

 

A
n

d
ro

id
r 

iO
S

 &
 



Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld     Nr. 27/2022 23 

    
  

 

 

 

5

A
p

ri
l 
b

is
 O

k
to

b
e
r 

w
ö

c
h

e
n

tl
ic

h
 g

e
le

e
rt

 w
ir

d
v
o

n

is
t 

k
e
in

e
 U

m
s
te

ll
u

n
g

 n
o

tw
e

n
d

ig
, 

a
u

c
h

 w
e

n
n

 s
ie

E
s
 w

ir
d

 „
B

io
to

n
n

e
 2

-w
ö

c
h

e
n

tl
ic

h
“
 a

n
g

e
z
e

ig
t.

 E

55
S

c
h

ri
tt

e
 z

u
r 

A
b

fa
ll

-A
p

p
 N

E
A

In
s

ta
ll

a
ti

o
n

55    
  

 

 

 

F
A

- 
u

n
k

ti
o

    
  

 

 

 

n
e

n
 

F
u

n
    

  
 

 

 

n
k

ti
o

n
e

n
 

    
  

 

 

 

d
! eE
s

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 

A
b

fa
ll

A
p

p
d

a
u

e
rh

a
ft

a
u

s
d

e
m

E
n

e
rg

ie
s
p

a
r

d
ie

J
e
 n

a
c
h

 M
o

d
e
ll
 m

u
s
s
 i

n
 d

e
n

 H
a
n

d
y

e
in

s
te

ll
u

n
g

e

    
  

 

 

 

e
n

 

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 

N
ic

h
tn

u
tz

u
n

g
 d

ie
 E

ri
n

n
e

ru
n

g
s
fu

n
k
ti

o
n

 d
e
a
k
ti

v
i

m
o

d
u

s
 g

e
n

o
m

m
e
n

 w
e
rd

e
n

, 
d

a
 s

ic
h

 b
e
i 

lä
n

g
e
re

A
b

fa
ll
-A

p
p

 d
a
u

e
rh

a
ft

 a
u

s
 d

e
m

 E
n

e
rg

ie
s
p

a
r-

d
ie    
  

 

 

 

e
rt

.

r -

    
  

 

 

 

    
  

 

 

 



Nr. 27/2022     Mitteilungsblatt der VG Uehlfeld24  


